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 Veröffentlicht am 26.03.2004

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §10 Abs1;

AVG §13 Abs1;

AVG §45 Abs2;

Rechtssatz

Dass das vom Rechtsanwalt vorgelegte "kanzleiinterne Kostenblatt" von der Behörde nicht als Nachweis für das

rechtserhebliche "Einlangen" eines - wie der Besch behauptet, an die Behörde gerichteten - Schriftstückes bei der

Behörde angesehen wird, ist nicht als rechtswidrig zu erkennen.

Schlagworte

Beginn Vertretungsbefugnis Vollmachtserteilung Beweismittel Urkunden
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